
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Stand: 20.05.2010  

 

der Firma  

dbf  IT - Dienstleistungen GmbH & Co. KG 

Schülerstraße 27 

32108 Bad Salzuflen 

 

-im folgenden Auftragnehmer genannt- 

 

Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von z. Zt. 19 %. 

(2) Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Abnahme fällig.  

(3) Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärungen des Auftragnehmers 14 

Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat.  

(4) Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein 

Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht im angemessenen Verhältnis zu 

den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere 

einer Mangelbeseitigung) steht.  

(5) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln 

der Arbeiten geltend zu machen, wenn der Auftraggeber fällige Zahlungen nicht 

geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen) in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – 

Arbeiten steht. 

(6) Im Falle eines Versicherungsschadens ist der Auftragnehmer berechtigt, zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung eine Abtretungserklärung vom Auftraggeber zu 

verlangen. 

 

Rügepflicht 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, offensichtliche Sach- und Rechtsmängel 

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Dienstleistung dem Auftragnehmer 

schriftlich anzuzeigen; es genügt die Absendung der Anzeige innerhalb der Frist. 

Die Mängel sind dabei so detailliert wie dem Auftraggeber möglich zu 

beschreiben. 

 

Haftung 

(1) Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur 

nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 



 

 

oder der Gesundheit. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen 

vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall 

zwingender Haftung nach Satz 1 oder 2 gegeben ist. 

(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle 

Schadensersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung 

und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem 

Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  

(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftragnehmers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

Eigentumsvorbehalt  

Im Falle eines Versicherungsschadens ist der Auftragnehmer berechtigt, zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung eine Abtretungserklärung vom Auftraggeber zu 

verlangen. 

 

Kündigungsfristen von Verträgen 

(1) Besteht zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ein Vertrag, z.B. 

für regelmäßige Wartungsarbeiten, so ist dieser Vertrag spätestens 3 Monate vor 

Ablauf der vereinbarten Laufzeit schriftlich zu kündigen. 

(2) Wird die Kündigungsfrist wie in Ziff. 1 benannt nicht eingehalten, so verlängert 

sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. 

 

Gewährleistung 

(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Diese Verjährungsfrist gilt auch für 

sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, unabhängig von 

deren Rechtsgrundlage. Sie gilt auch, soweit die Ansprüche mit einem Mangel 

nicht im Zusammenhang stehen. 

(2) Die Verjährungsfrist nach Abs. 1 gilt mit folgender Maßgabe: 

  a) Die Verjährungsfrist gilt generell nicht im Falle des Vorsatzes. 

 b) Die Frist nach Abs. 1 gilt auch nicht, wenn der Auftragnehmer den Mangel 

   arglistig verschwiegen hat [oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für 

die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat]. 



 

 

 c) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in   

den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. 

(3) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der 

Abnahme. 

(4) Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, 

werden auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst. 

(5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 

Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung 

und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

(7) Will der Auftraggeber Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so ist 

insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten 

Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung 

bleiben im Übrigen unberührt. 


